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E N T W U R F

TEIL  B   TEXTLICHE  FESTSETZUNGEN

10.     Hinweise 

10.1   Bodenschutz
          (1) Oberboden ist selektiv zu gewinnen, in Bodenmieten unter Beachtung des Erhalts der Bodenqualität zwischenzulagern und im erforder-
                lichen Umfang für die Wiedernutzbarmachung zu sichern bzw. einer anderen, seiner Wertigkeit entsprechenden Nutzung zuzuführen. 
                Für die Verwertung von Bodenmaterial ist die DIN 19731 zu beachten. Eine Beseitigung (Deponierung) von unbelastetem Erdaushub 
                sowie Überschütten mit Aushub- und Baumaterial sind nicht zulässig. Verunreinigungen der Böden bzw. Bodenmieten mit Abfällen und 
                Schadstoffen sind zu verhindern.
          (2) Sollten im Rahmen der Baumaßnahmen schädliche Bodenveränderungen bekannt bzw. verursacht werden, so ist dies gemäß § 13 
                Abs. 3 SächsKrWBodSchG unverzüglich der Unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde beim LRA Görlitz (Umweltamt) anzuzeigen. 
                Es sind dann umgehend Sicherungsvorkehrungen zu treffen, die ein Ausbreiten der Kontaminationen verhindern.

10.2   Natürliche Radioaktivität
          (1) Das Plangebiet liegt nach bisher vorliegenden Kenntnissen in einem Gebiet, für das keine Prognosewerte zu Radonkonzentrationen
                in der Bodenluft vorliegen. Es ist jedoch nicht mit Sicherheit auszuschließen, dass auf Grund lokaler Gegebenheiten und der Eigen-
                schaften des Gebäudes hinsichtlich eines Radonzutrittes dennoch erhöhte Werte der Radonkonzentration in der Raumluft auftreten
                können. Zum vorsorgenden Schutz vor erhöhter Strahlenbelastung durch Zutritt von Radon in Aufenthaltsräumen wird empfohlen, bei
                geplanten Neubauten generell einen Radonschutz vorzusehen oder von einem kompetenten Ingenieurbüro die radiologische Situation
                auf dem Grundstück und den Bedarf an Schutzmaßnahmen abklären zu lassen. (Referenzwert für die über das Jahr gemittelte 
                Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft:  300 Bq/m³)

10.3   Geologische Untersuchungen
          (1) Geologische Untersuchungen (wie z. B. Sondierungs- und Erkundungsbohrungen) sowie die dazu gehörigen Nachweisdaten sind 
                spätestens zwei Wochen vor Beginn dem LfULG als zuständige Behörde in Sachsen anzuzeigen (§ 8 Geologiedatengesetz–GeolDG). 
                Spätestens drei Monate nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung sind die dabei gewonnenen Fachdaten (Messdaten, 
                Bohrprofile, Laboranalysen, Pumpversuche etc.) zu übermitteln. Wenn seitens des LfULG Bewertungsdaten (Einschätzungen, Schluss-
                folgerungen, Gutachten) angefordert wurden, sind diese spätestens sechs Monate nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung
                an die zuständige Behörde in Sachsen (LfULG) zu übermitteln (§ 9, 10 GeolDG).

10.4   Gewässerschutz (SächsWG)
          (1) Arbeiten, die voraussichtlich das Grundwasser erreichen, sind der Unteren Wasserbehörde rechtzeitig vor Beginn anzuzeigen.
          (2) Sollte unvorhergesehen Grundwasser aufgeschlossen werden, ist dies unverzüglich der Untere Wasserbehörde anzuzeigen. 
          (3) Bei der Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser gem. Punkt 4.3 sind die Empfehlungen des Fachver-
                bandes Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall Arbeitsblatt DWA-A 138 zu beachten.

10.5   Kampfmittelbeseitigung
          (1) Das Bauvorhaben liegt im ehemaligen Kampfgebiet, es ist jedoch für das betreffende Gebiet keine Belastung mit Kampfmitteln bekannt.
               In der Vergangenheit traten auf der beantragten Fläche und deren Umgebung keine Kampfmittelfunde auf.
          (2) Sollten bei der Bauausführung wider Erwarten doch Kampfmittel oder andere Gegenstände militärischer Herkunft gefunden werden, so
               wird auf die Anzeigepflicht entsprechend der Kampfmittelverordnung vom 02.03.2009 verwiesen. Die Arbeiten müssen bis zur Klärung 
               der Sachlage eingestellt werden.

              Die genauen Standorte und Zeitpunkte werden im Zusammenhang mit Maßnahme V 1 abgestimmt. Es ist darauf zu achten, dass die 
              Ersatzquartiere in der ersten Saison der Sommerquartiernutzung ab dem Eingriff zur Verfügung stehen.
        (6) Einrichtung eines Sommer-Quartierraums im Dachboden (Maßnahme ACEF 6)
              Im Dachboden des verbleibenden Gebäudes wird ein für die Zielarten Braunes Langohr und Kleine Hufeisennase geeigneter Quartier-
              raum eingerichtet. Details werden im Zusammenhang mit Maßnahme V 1 abgestimmt. Es ist darauf zu achten, dass das Ersatzquartier
              in der ersten Saison der Sommerquartiernutzung ab dem Eingriff zur Verfügung steht.
        (7) Einrichtung eines Winter-Quartierraums im Keller (Maßnahme ACEF 7)
              Im Keller des verbleibenden Gebäudeteils wird ein für die Zielart Kleine Hufeisennase geeigneter Quartierraum incl. Ausstattung
              eingerichtet. Details werden im Zusammenhang mit Maßnahme V 1 abgestimmt. Es ist darauf zu achten, dass das Ersatzquartier in der 
              ersten Saison der Winterquartiernutzung ab dem Eingriff zur Verfügung steht.

7.     Mit Leitungsrecht zu belastende Flächen
        (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

7.1   Leistungsrechte
        Die in der Planzeichnung gekennzeichneten Flächen L1 sind mit einem Leitungsrecht zu Gunsten des Elektro-Versorgungsunternehmens
        in einer Breite von 1,50 Metern zur Trassenachse und in der Planzeichnung gekennzeichneten Flächen L2 mit einem Leitungsrecht  zu 
        Gunsten des Wasserversorgungsunternehmens im Bereich Hausanschluss in einer Breite von 2,50 Metern zur Trassenachse zu sichern. 
        Die Überbauung der Flächen und/oder Baumpflanzungen sind unzulässig. Ausnahmen sind nur in Abstimmung mit den Versorgungsträgern
        zulässig.

8.     Flächen für Versorgungsanlagen
        (§ 9 Abs. 1 Nr.12 BauGB)

8.1   Löschwasseranlagen
        (1) Die in der Planzeichnung gekennzeichneten Flächen dienen der Errichtung von Anlagen der Löschwasserbereitstellung.
        (2) Oberirdische Anlagen sind nur in Verbindung mit Errichtung von Sichtschutzanlagen und einer Begrünung zulässig. Die Höhe der
             Anlagen darf 2,00 Meter über OK Höhenbezugspunkt der Fläche in der Planzeichnung nicht überschreiten.

9.     Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
        (§ 9 Abs. 4 BauGB)

9.1   Fassaden 
        (1) Fassaden in Signalfarben, weiße und andere stark reflektierende Fassaden sind unzulässig. Klinkerfassaden sind unzulässig, ausge-
              nommen sind Sockelausbildungen.

9.2   Dachflächen
        (1) Dächer der Hauptgebäude sind als geneigte Dächer mit einer Dachneigung bis maximal 48° oder begrünte Flachdächer auszubilden.
             Flachdächer ohne Begrünung sind nur als genutzte Dächer zulässig.
        (2) Dachdeckungen von geneigten Dächern sind nicht reflektierend auszubilden. Engobierte Dachsteine oder Dachziegel sind unzulässig.

9.3   Einfriedungen
        (1) Grundstückseinfriedungen zur öffentlichen Verkehrsfläche sind nur als geschnittene Laubhecken, Holzzaun oder offenen Metallzaun
              zulässig. 
        (2) Alle Einfriedungen sind sockellos und mit einer Maximalhöhe von von 1,80 m auszuführen. Dabei ist eine Bodenfreiheit von mindestens
              10 cm für ungehindertes Passieren durch Kleintiere zu gewährleisten.
        (3) Geschlossene Mauern sind nur mit einer Höhe bis 1,80 Metern und einer durchgängigen Länge von maximal 5,00 Metern ausnahms-
              weise zulässig und zur öffentlichen Verkehrsfläche hin zu gliedern. 
        (4) Maschendrahtzäune sind als Grundstückseinfriedung zur öffentlichen Verkehrsfläche nur ausnahmsweise und nur in Verbindung mit 
              Bepflanzungen zulässig.

1.     Art der baulichen Nutzung
        (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr.6 BauGB)

1.1   SO    Sonstiges Sondergebiet „Fremdenbeherbergung“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO
        (1) Das Sonstige Sondergebiet „Fremdenbeherbergung“ dient der Unterbringung von nicht wesentlich störenden Anlagen und Einrichtungen
              der Fremdenbeherbergung.
              Zulässig sind:
              - Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Ferienwohnen für einen ständig wechselnden Personenkreis 
              - Schank- und Speisewirtschaften 
              Ausnahmsweise zulässig sind:
              - Betriebswohnungen für Betriebsangehörige, soweit sie sich in Größe und Anzahl der Fremdenbeherberung unterordnen.
        Hinweis:
        Im Sonstigen Sondergebiet gelten die schalltechnischen Orientierungswerte gem. DIN 18005 Beiblatt 1 für Mischgebiete:
        tags von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr                   maximal 60 dB(A)  
        nachts von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr               maximal 45 dB(A)

2.     Maß der baulichen Nutzung
        (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1   Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl und Höhe baulicher Anlagen
        (1) Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die in der Planzeichnung eingetragene zulässige Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl und
              die zulässige Höhe der Gebäude und baulichen Anlagen als Höchstmaß festgesetzt.
              WHmax  - maximal zulässige Wandhöhe
              GHmax  - maximal zulässige Gebäudehöhe

        (2) Die zulässige Grundflächenzahl darf durch die Grundfläche von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten nicht überschritten werden.
        (3) Zulässige Wandhöhen WH und zulässige Gebäudehöhen GH gelten ab in der Planzeichnung festgesetzten Höhenbezugspunkt:
             - für Wandhöhen bis zum unteren Abschluss des Daches bei geneigten Dächern (raumwirksame Kante) und bis zur Oberkante der
               Wandfläche oder dem oberen Dachabschluss bei Flachdächern
             - und für Gebäudehöhen bis zum obersten Dachabschluss
        (4) Zulässige Wandhöhen WH dürfen durch zurückspringende Dachaufbauten bis zur maximal zulässigen Gebäudehöhe GHmax             überschritten werden.

3.     Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche
        (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

3.1   Abweichende  Bauweise
        (1) Die Gebäude sind analog der offenen Bauweise mit seitlichen Grenzabständen zu errichten. Die Gebäudelänge einschließlich angebauter
             Garagen, Carports und Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO darf 30,00 Meter nicht überschreiten. 
        (2) Abweichungen von der Gebäudelänge sind zulässig, sofern der Baukörper durch Höhenstaffelungen und Vor- oder Rücksprünge von 
             mindestens 5,00 Metern Tiefe gegliedert wird.

3.2   Überbaubare Grundstücksfläche
        (1) Die Abgrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche erfolgt durch Festsetzung der Baugrenzen. 

3.3   Nicht überbaubare Grundstücksfläche
        (1) Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen ausschließlich in den rückwärtigen Grund-
             stücksbereichen zulässig. 
        (2) Wärmepumpen und sonstigen Anlagen zur Energieerzeugung dürfen ausnahmsweise zwischen Baugrenze und Grundstücksgrenze zur
             öffentlichen Verkehrsfläche hin errichtet werden, soweit sie vom öffentlichen Verkehrsraum durch Begrünung oder Einfriedungen nicht
             einsehbar sind.
        (3) Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 
        (4) Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO, Garagen und Carports sind gegenüber dem Hauptgebäude mindestens 5,00 Meter zurückgesetzt 
             anzuordnen. 

4.     Grünordnerische Festsetzungen
        (§ 9 Abs. 1 Nr. 14, 15, 16 d, 20 und 25 BauGB)

4.1   Pflanzmaßnahmen; Bindungen für Bepflanzungen und deren Erhaltung
        (1) Bäume und Sträucher sind entsprechend der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen zu pflanzen und auf Dauer zu unterhalten. 
             Der zeichnerisch in Teil A festgesetzte Baumbestand ist dauerhaft zu sichern und zu pflegen. Abgängige Bäume sind durch Neu-
             pflanzungen von Großbaumarten entsprechend Gehölzliste (Bäume 1. Ordnung) zu ersetzen.
        (2) Verwendung gebietsheimischer Gehölze
             Bei allen textlich und zeichnerisch festgesetzten Pflanzmaßnahmen sind gemäß den textlichen Festsetzungen gebietsheimische Gehölze
             der folgenden Artenlisten entsprechend der zugeordneten Größengruppen bzw. Wuchsstärken zu verwenden. 
             Mehrfach genannte Arten können in allen zugeordneten Größengruppen verwendet werden. Anstelle von Baumarten 2. und 3. Ordnung
             können mittel- und hochstämmige Obstbäume der in der Liste „Obstbäume“ empfohlenen Sorten verwendet werden.

Obstart
Berlepsch
Goldparmäne
James Grieve
Herrnhut
Alexander Lucas
Gellert’s Butterbirne
Köstliche von Charneu
Czar
Königin Victoria
Altenburger Melonenkirsche
Große Schwarze Knorpel
Schattenmorelle

Booskoop
Gravensteiner
Kaiser Wilhelm
Prinz Albrecht
Bosc’s Flaschenbirne
Gute Luise
Madame Verté
Hauszwetsche
Große Grüne Reneklode
Kassins Frühe
Hedelfinger

Apfel

Birne

Pflaume

Süßkirsche

Sauerkirsche

Dülmener Rosenapfel
Jakob Lebel
Klarapfel

Clapp’s Liebling
Konferenz
Williams Christ

Sorte
Obstbäume

Baumarten / Bäume 1. Ordnung (Großbäume; über 20 m hoch)
Artname deutsch Artname lateinisch Artname deutsch Artname lateinisch

Acer pseudoplatanus
Betula pendula
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Quercus petraea

Stiel-Eiche
Winter-Linde
Sommer-Linde
Berg-Ulme

Quercus robur
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Ulmus glabra

Berg-Ahorn
Hänge-Birke
Rotbuche
Gewöhnliche Esche
Trauben-Eiche

Artname deutsch Artname lateinisch
Feld-Ahorn
Hänge-Birke
Hainbuche
Wild-Apfel
Zitter-Pappel

Acer campestre
Betula pendula
Carpinus betulus
Malus sylvestris
Populus tremula

Artname deutsch Artname lateinisch
Vogelkirsche
Wild-Birne
Sal-Weide
Eberesche
Feld-Ulme

Prunus avium
Pyrus pyraster
Salix caprea
Sorbus aucuparia
Ulmus minor

Straucharten
Artname deutsch Artname lateinisch
Feld-Ahorn
Hainbuche
Blutroter Hartriegel
Gewöhnliche Hasel
Zweigriffliger Weißdorn
Eingriffliger Weißdorn
Gewöhnl. Besenginster
Europ. Pfaffenhütchen
Färber-Ginster
Gewöhnl. Wacholder
Wild-Apfel

Acer campestre
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Cytisus scoparius
Euonymus europaeus
Genista tinctoria
Juniperus communis
Malus sylvestris

Baumarten / Bäume 2. und 3. Ordnung (mittelgroßwüchsige Bäume und Kleinbäume; 6-20 m hoch)

Straucharten
Artname deutsch Artname lateinisch
Vogelkirsche
Steinweichsel
Schlehe
Hunds-Rose
Hecken-Rose
Wein-Rose
Filz-Rose
Korb-Weide
Schwarzer Holunder
Eberesche

Prunus avium
Prunus mahaleb
Prunus spinosa
Rosa canina
Rosa corymbifera
Rosa rubiginosa
Rosa tomentosa
Salix viminalis
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia

4.2   Baugrundstücke
        (1) Die Freiflächen der Baugrundstücke sind entsprechend der planerischen und textlichen Festsetzungen zu bepflanzen. Ausgefallene
             Gehölze sind nachzupflanzen. Notwendige Zugänge und Zufahrten sind von den Begrünungsfestsetzungen ausgenommen.
        (2) Pro angefangener 150 m² der nicht überbauten Grundstücksflächen ist mindestens ein gebietsheimischer Großbaum (Baum 1. Ordnung)
             oder 2 mittelgroße oder Kleinbäume (Bäume 2. Ordnung) entsprechend der Gehölzliste zu pflanzen.
        
4.3   Flächen der Rückhaltung  und Versickerung von Niederschlagswasser
        (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 i.V.m. 20 BauGB)

        (1) Nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser ist bei geeigneten Standortverhältnissen vollständig über die belebte Bodenzone
              oder über technische Versickerungsanlagen zu versickern, zurückzuhalten, zu nutzen oder gedrosselt abzuleiten. 
        (2) Nicht überdachte Stellplätze und deren Zufahrten sind versickerungsfähig auszubilden. 
        (3) Retentionsflächen
             Zur Aufnahme des nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswassers ist innerhalb der Fläche der Ausgleichsmaßnahme M 2 eine
             flache Mulde als begrünte Retentionsfläche zu profilieren.

5.     Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft   
        (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

5.1   Kompensationsmaßnahmen
        (1) M 1 (Ersatzmaßnahme)
             Vorhandene Flächenversiegelungen werden entfernt und als Grünfläche angelegt. Vorhandener Gehölzbestand ist zu erhalten.
             Die Fläche wird mit Gehölzen bepflanzt. Dazu sind insgesamt 15 Bäume mindestens 2. und 3. Ordnung zu pflanzen. Ergänzend sollten
             Strauchpflanzungen in lockeren Gruppen angelegt werden. Die verbleibenden Grünflächen sind extensiv zu pflegen.
        (2) M 2 (Ausgleichsmaßnahme)
             Die Fläche einschließlich der Retentionsmulde ist als artenreiches Dauergrünland anzulegen und extensiv zu bewirtschaften. Dazu ist 
             eine geeignete Grünlandmischung anzusäen oder andere Maßnahmen zur Förderung einer standortgerechten Artenvielfalt umzusetzen.
             Auf 20% der Gesamtfläche, vorzugsweise am südlichen Rand der Entwässerungsmulde,  werden Gehölzpflanzungen als lockere
             Strauchgruppen angelegt und dauerhaft unterhalten.

6.     Sonstige Maßnahmen zur Sicherstellung der Belange des Artenschutzes (BNatSchG)
        (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

6.1   Allgemeine Maßnahmen (ergänzend sind die Festlegungen der Artenschutzrechtlichen Prüfung zu beachten)
        (1) Ökologische Baubegleitung  (Maßnahme V 1)
             Das gesamte Vorhaben ist von der konkreten Planung bis zur Umsetzung durch einen Fachgutachter für Artenschutz fachlich zu 
             begleiten. Dies betrifft auch die Vorbereitung und Durchführung der festgesetzten Kompensations- und Artenschutzmaßnahmen.
             Inhalt der Maßnahme ist die Abstimmung, Kontrolle und Dokumentation aller Maßnahmen zur Sicherstellung der Belange des Arten-
             schutzes.
        (2) Bauzeitenregelung (Maßnahme V 2)
             Die vorbereitenden Maßnahmen (Baustelleneinrichtung, Abbruchmaßnahmen und Baufeldfreimachung) sowie Sanierungsarbeiten
             müssen außerhalb der Brutzeiten der nachgewiesenen Brutvogelarten stattfinden. Des Weiteren sind in Abstimmung mit der Unteren
             Naturschutzbehörde geeignete Zeitfenster für die genannten Arbeiten unter Berücksichtigung der Aktivitäts- und Quartiernutzungszeiten 
             der Fledermausarten festzulegen.
        (3) Individuenkontrolle während der Bauzeit (Maßnahme V 3)
             Arbeiten wie Baufeldfreistellung, Abbrucharbeiten, Aufstellen von Gerüsten, Sanierungsarbeiten an Fassaden, Dachtraufen, Dachkons-
             truktionen sowie das Entfernen von Dacheindeckungen sind in enger Abstimmung mit dem beauftragten Fachgutachter (Maßnahme V 1)
             umzusetzen. 
             Dabei wird vor Eingriffen in bekannte und potenzielle Fledermausquartiere und deren Zugänge eine Prüfung auf Besatz durchgeführt. 
             Bei Notwendigkeit sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Vergrämungs- bzw. Umsiedlungsmaßnahmen durchzu-
             führen und zu protokollieren.

6.2   Artbezogene vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen
        (4) Installation von Nisthilfen für Brutvögel (Maßnahme ACEF 1 und ACEF 2)
             In unbeeinträchtigten Gehölzen (Zielart Blaumeise) und am verbleibenden Gebäude (Zielart Hausrotschwanz) werden jeweils zwei Nist-
             kästen  angebracht. Die genauen Standorte werden im Zusammenhang mit Maßnahme V 1 abgestimmt. Es ist darauf zu achten, dass 
             die Nisthilfen in der ersten Brutsaison ab dem Eingriff zur Verfügung stehen.      
        (5) Installation von Ersatzquartieren für Fledermausarten (Maßnahme ACEF 3, ACEF 4, ACEF 5)
             Es werden an den Außenflächen des verbleibenden Gebäudeteils folgende Elemente als für die Zielarten geeignete Ersatzquartiere
             ausgebracht: 

Ort Art und Anzahl Zielarten
Fassaden  West- und Südseite jeweils 2 Fassaden-Quartierkästen

(insgesamt 4)
Fassaden Ost- und Südseite jeweils 2 Fassaden-Spaltenkästen 

(insgesamt 4)
Dachfläche 12 Fledermaus-Dachziegel

Zwergfledermaus, Mückenfledermaus,
Rauhautfledermaus
Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus,
Kleine Bartfledermaus
Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus,
Kleine Bartfledermaus

ZEICHENERKLÄRUNG
(Planzeichenverordnung PlanZVO 1990 / letzte Änd. 2021)

Art der baulichen Nutzung

Fremdenbeherbergung

SO 1-3 Sonstiges Sondergebiet
(§ 11 BauNVO)

RW-Leitung Bestand
(nachrichtlich)

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

a zul. Bauweisezul. Art der
baul. Nutzung

zul. Geschoss-
flächenzahl

zul. Grund-
flächenzahl

°532.30 Höhenfestpunkte OK Gelände
Lagebezug: ETRS 89 / UTM 33 N
Höhenbezug: DHHN 2016

1,80,6
GHmax = 13.50m
WHmax = 10.50m

SO 1

Nutzungsschablone

Flurstücksgrenze
(nachrichtlich)

Einlauf Bestand
(nachrichtlich)

Laubbaum Bestand
(nachrichtlich)

Nadelbaum Bestand
(nachrichtlich)

Schacht Bestand
(nachrichtlich)

Schräucher Bestand
(nachrichtlich)

Schilder/Beleuchtung Bestand
(nachrichtlich)

Zaunanlagen Bestand
(nachrichtlich)

Mauer Bestand
(nachrichtlich)

Leitungen Bestand
(nachrichtlich)

Nachrichtliche Übernahme
und Kennzeichnung

540
1

Flurstücksnummer
Gemarkung Zittau
(nachrichtlich)

Gebäude Bestand
(nachrichtlich)

Nr. 38
Hausnummer Bestand
(nachrichtlich)

Straßen/Wege Bestand
(nachrichtlich)

531.11

Böschung
(nachrichtlich)

Bestandshöhen (nachrichtlich)
Lagebezug: ETRS 89 / UTM 33 N
Höhenbezug: DHHN 2016

SW-Leitung Bestand
(nachrichtlich)

Wasserzählerschacht SOWAG mbH Bestand
(nachrichtlich)

max. zul. Wandhöhe
max. zul. Gebäudehöhe

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

a abweichende Bauweise

Flächen für Versorgungsanlagen

Zweckbestimmung: 
Löschwasser

Flächen für Versorgungsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

Grünflächen
Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur u. Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB)

M 1 Ersatzmaßnahmen

M 2 Ausgleichsmaßnahmen

Grünordnerische Maßnahmen M 1 und M 2

Versickerung
Niederschlagswasser

Sonstige Planzeichen
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

L1

L2

Leitungsrecht Elektrizität
Breite bis 3.00m

Leitungsrecht Wasser
Breite 5.00m

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen
(§ 1 Abs. 4; § 16 Abs. 5 BauNVO)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen
für Bepflanzungen und für die Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 (b) und Abs. 6 BauGB)

Erhaltung von Bäumen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Lö

VN

   VERFAHRENSVERMERKE
Der Bebauungsplan "Hochwaldblick" mit integriertem Grünordnungsplan, bestehend aus dem 
Teil A - Planzeichnung und dem Teil B - Textliche Festsetzungen in der Fassung vom ..............................  
wurde am ..............................  mit Beschluss-Nr.  ..............................  vom Gemeinderat Oybin 
als Satzung beschlossen. 
Der Satzung ist beigefügt der Faunistische Fachbeitrag - pro bios ecosystem service für Mensch und Natur
vom 10.01.2024, der Artenschutzfachbeitrag vom 12.02.2024, FFH-Vorprüfung "Hochlagen des Zittauer 
Gebirges" vom 12.02.2024 und SPA-Vorprüfung "Zittauer Gebirge" vom 12.02.2024.
Die Begründung und der Umweltbericht in der Fassung vom ............................... wurden gebilligt.

Oybin, den ..............................                                .............................................................................
                                                                                 Der Bürgermeister

Die Satzung des Bebauungsplanes "Hochwaldblick" mit integriertem Grünordnungsplan stimmt
inhaltlich mit dem Entwurf in der Planfassung vom ..............................  (Auslegungsexemplar) überein.

Oybin, den ..............................                                .............................................................................
                                                                                 Der Bürgermeister

Die Genehmigung der Satzung des Bebauungsplanes "Hochwaldblick" mit integriertem Grünordnungs-
plan, bestehend aus dem Teil A - Planzeichnung und dem Teil B - Textliche Festsetzungen in der 
Fassung vom .............................. , wurde mit Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde 
vom ......................................
Az: ......................................
erteilt.

Oybin, den ..............................                                .............................................................................
                                                                                 Der Bürgermeister

Die Satzung des Bebauungsplanes "Hochwaldblick" mit integriertem Grünordnungsplan, bestehend
aus dem Teil A - Planzeichnung und dem Teil B - Textliche Festsetzungen in der Fassung vom 
 ..............................  wurde am ..............................  ausgefertigt.
Der Satzung beigefügt sind die Begründung und der Umweltbericht in der Fassung vom .............................. , 
der Faunistische Fachbeitrag - pro bios ecosystem service für Mensch und Natur vom 10.01.2024, 
der Artenschutzfachbeitrag vom 12.02.2024, FFH-Vorprüfung "Hochlagen des Zittauer Gebirges" 
vom 12.02.2024 und SPA-Vorprüfung "Zittauer Gebirge" vom 12.02.2024.

Oybin, den ..............................                                .............................................................................
                                                                                 Der Bürgermeister

Die Erteilung der Genehmigung der Satzung des Bebauungsplanes "Hochwaldblick" mit integriertem
Grünordnungsplan, bestehend aus dem Teil A - Planzeichnung und dem Teil B - Textliche Festsetzungen
in der Fassung vom ..............................  sowie die Stelle, bei welcher der Bebauungsplan während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind
am ..............................  im Amtsblatt der Gemeinde - Hochwaldecho - ortsüblich bekannt gemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit der Geltendmachung einer Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschl. der sich ergebenen Rechtsfolgen 
gem. § 215 Abs. 2 BauGB und weiter auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über Fälligkeit und
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen hingewiesen worden. 
Die Satzung ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten.

Oybin, den ..............................                                .............................................................................
                                                                                 Der Bürgermeister

Die Darstellung der Liegenschaftsgrenzen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes entspricht dem 
katastermäßigen Bestand vom ......................... und gilt nur für Übersichtszwecke.
Rechtsansprüche können aus der Darstellung nicht abgeleitet werden.

Löbau, den …………………………          …………………………………………………............
                   (Siegelabdruck)                      (Unterschrift)
                                                                  Landkreis Görlitz
                                                                  Amt für Vermessungswesen und  Flurneuordnung
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Kartengrundlage: Lage- und Vermessungsplan Bestand
Vermessungsbüro Koban, Schlachthofstr. 29, 02625 Bautzen
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